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Erwägungen

E. 1
Am 21. Juni 2022 fuhren der Beschwerdeführer und B.________ mit ihren Personenwagen
um ungefähr 15.30 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich. Kurz vor der Ausfahrt
Münchwilen hatte sich zuvor ein Verkehrsunfall ereignet. Vor der Unfallstelle wurde der
Verkehr auf die Überholspur und auf den Pannenstreifen gelenkt; dazwischen befand sich
die Rettungsgasse. Der Beschwerdeführer wollte bei der Ausfahrt Münchwilen die
Autobahn verlassen und fuhr deshalb rund 400 m vor dieser in die Rettungsgasse. Derweil
fuhr B.________ vom Pannenstreifen in die Rettungsgasse, um auf die Überholspur zu
wechseln. In der Rettungsgasse kam es zu einer leichten Kollision zwischen den beiden
Fahrzeugen. Der Beschwerdeführer setzte daraufhin seine Fahrt fort, verliess bei der
Autobahnausfahrt Münchwilen die Autobahn und fuhr nach Tuttwil. B.________ folgte
ihm und verständigte die Polizei.

Mit Strafbefehl vom 1. September 2022 bestrafte die Staatsanwaltschaft Frauenfeld den
Beschwerdeführer wegen fahrlässiger einfacher Verletzung der Verkehrsregeln. Am 12.
September 2022 erhob er per E-Mail Einsprache. Die Staatsanwaltschaft wies ihn am 13.
September 2022 darauf hin, dass seine Einsprache nicht frist- und formgerecht eingereicht
worden sei. Am 4. Oktober 2022 stellte der Beschwerdeführer ein
Fristwiederherstellungsgesuch, verbunden mit einer Einsprache gegen den Strafbefehl und
einer Strafanzeige sowie einem Strafantrag gegen B.________ wegen Nötigung, grober
Verletzung der Verkehrsregeln und Sachbeschädigung.

Nach der Befragung des Beschwerdeführers und B.________ durch die Kantonspolizei
Thurgau zog der Beschwerdeführer am 14. Februar 2023 das Fristwiederherstellungsgesuch
und die Einsprache zurück. Mit Verfügung vom 28. Juni 2023 stellte die Staatsanwaltschaft
das Strafverfahren gegen B.________ wegen Verletzung der Verkehrsregeln, Nötigung und
Sachbeschädigung ein. Der Beschwerdeführer erhob am 5. Juli 2023 dagegen beim
Obergericht des Kantons Thurgau Beschwerde, welches diese mit Entscheid vom 21.
Dezember 2023 abwies.

Am 7. März 2024 wandte sich der Beschwerdeführer mit einer neuerlichen Eingabe ans
Obergericht, welches diese zuständigkeitshalber dem Bundesgericht weiterleitete ( Art. 48
Abs. 3 BGG ). Der Beschwerdeführer leistete den von ihm mit Verfügung vom 12. März
2024 eingeforderten Kostenvorschuss für das bundesgerichtliche Verfahren fristgerecht,
womit sein Beschwerdewillen erstellt ist.

E. 2
Die Beschwerde hat ein Begehren und eine Begründung zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG
). In gedrängter Form ist darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt (
Art. 42 Abs. 2 BGG ). Um den Begründungsanforderungen zu genügen, muss die



beschwerdeführende Partei mit ihrer Kritik bei den als rechtsfehlerhaft erachteten
Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 146 IV 297 E. 1.2 mit Hinweis). Das bedeutet,
dass die Rechtsschrift auf den angefochtenen Entscheid und seine Begründung Bezug
nehmen und sich damit auseinandersetzen muss ( BGE 143 II 283 E. 1.2.2; 140 III 86 E. 2;
je mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene
appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE
147 IV 73 E. 4.1.2 mit Hinweisen).

Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der
angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art.
81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG).

E. 3
Die Beschwerde enthält keine materielle Auseinandersetzung mit den Erwägungen der
Vorinstanz im angefochtenen Entscheid. Vielmehr nimmt der Beschwerdeführer diesen
lediglich zum Anlass für eigene Sachverhaltsfeststellungen und rechtliche Würdigungen.
Der Beschwerdeführer unterstellt der Vorinstanz in seiner Eingabe einleitend, "die
Angelegenheit nicht mit genügender Sach- und Fach-Kompetenz gelesen, sowie falsche
Annahmen genommen und entsprechend argumentiert" zu haben. Es folgen auf drei Seiten
Ausführungen darüber, wie sich die "Tatsachen" aus Sicht des Beschwerdeführers
zugetragen haben sollen und welche rechtlichen Würdigungen daraus zu ziehen seien. Zur
Veranschaulichung kann das vom Beschwerdeführer unter der Überschrift
"Hauptargumente" Angeführte zitiert werden: "Herr B.________ sah mich kommen und
fuhr trotzdem in die Rettungsgasse, [n]ur er. Er war an etwa 10[.] Stelle im Pannenstreifen
und nicht zu[v]orderst. Es gab kein Reissverschlusssystem, sondern einen packweisen
Abbau des Staus. Meine schnelle und gute Reaktion verhinderte einen neuen Unfall." (sic).
Die Eingabe geht damit nicht über eine unzulässige appellatorische Kritik hinaus.

Der Beschwerde lässt sich im Übrigen nicht ansatzweise entnehmen, dass und inwiefern die
Vorinstanz mit dem angefochtenen Beschluss gegen das geltende Recht im Sinne von Art.
95 BGG verstossen haben.

Ferner mangelt es ihr an einer hinreichenden Begründung, weshalb dem Beschwerdeführer
Zivilforderungen zustehen sollen und er als Privatkläger im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b
Ziff. 5 BGG zur Beschwerde berechtigt sein soll.

Die Beschwerde vermag insgesamt den Begründungsanforderungen offensichtlich nicht zu
genügen.

E. 4
Der Beschwerdeführer rügt ferner keine Verletzung von Verfahrensrechten, deren
Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung gleichkommt ("Star-Praxis"; BGE 146 IV
76 E. 2; 141 IV 1 E. 1.1), weshalb auch unter diesem Titel nicht auf die Beschwerde
eingetreten werden kann.

E. 5
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Die
Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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